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KAPITEL 19
SCHUTZ DER PERSON DES GEISTIG KRANKEN MENSCHEN
Grundsatz: Die Diagnose und Behandlung von psy​chi​schen Störungen dürfen zu keinerlei Einschränkung der in​di​vi​du​ellen Freiheit führen, ausgenommen unter den durch das Gesetz vom 26. Juni 1990 über den Schutz von geistig kranken Menschen vorgesehenen Bedingungen:
· Behandlung in einem Krankenhaus; 

· Pflege innerhalb der Familie. 

 

A. Rechtsgrundlage
Gesetz vom 26. Juni 1990 über den Schutz von geistig kranken Menschen.

B. Anwendungsbereich
Die Maßnahmen sind auf geistig kranke Menschen nur anwendbar, wenn ihr Zustand es erforderlich macht: 

· weil sie ihre eigene Gesundheit und Sicherheit in Gefahr bringen;
· oder weil sie das Leben oder die Integrität anderer ernsthaft bedrohen. 

Wer sich freiwillig in einem psychiatrischen Dienst aufnehmen lässt, kann ihn jederzeit verlassen.

C. Verfahren
Jeder Betroffene kann ein Gesuch an den Friedensrichter des Wohnortes, des Wohnsitzes oder des Ortes, wo sich der Kranke befindet, richten zwecks Beobachtung in einem psychiatrischen Dienst oder Aufnahme zur Pflege in eine Familie.

D. Folgen
Die Unterbringung zur Beobachtung in einem Krankenhaus oder die Aufnahme in einer Familie darf einen Zeitraum von 40 Tagen nicht überschreiten, kann aber verlängert werden. Eine Nachkur ist ebenfalls möglich. Eine Überprüfung und eine vorzeitige Beendigung des Krankenhaus​aufenthaltes oder die Überführung in einen anderen Dienst sind immer möglich.

Was die Verwaltung des Besitzes betrifft, wird auf Kapitel 20 verwiesen. Es wird ebenfalls davon ausgegangen, dass die Betroffenen fähig sind, bestimmte geschäftliche Handlungen vorzunehmen. Die Bestellung eines vorläufigen Verwalters kann in Erwägung gezogen werden.

WO INFORMIERE ICH MICH ?
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"RECHTSANWALT
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"NOTAR
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"FRIEDENSRICHTER
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"VEREINIGUNGEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
(siehe "Nützliche Anschriften" am Ende dieses Handbuchs)

